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Pädagogische Hochschule Tirol  1 

Verordnung über die Zulassungsfristen und die Fristen für die Meldung zur 
Fortsetzung des Studiums sowie über die Festlegung der abweichenden allgemeinen 
Zulassungsfristen für das Studienjahr 2024/25 
 

Gemäß §§ 51 und 55 iVm § 51 Abs. 2 Z 4 Hochschulgesetz 2005, BGBl.I Nr. 30/2006 idgF (HG) 
wird mit Beschluss des Rektorats nach Anhörung des Hochschulkollegiums verordnet: 

 

§ 1 Festlegung der allgemeinen Zulassungsfristen für ordentliche Studien und der Fristen für 
die Meldung zur Fortsetzung des Studiums gem. §§ 51 Abs. 1 und 55 HG für das Studienjahr 
2024/25 

 
(1) Wintersemester 2024/25 

allgemeine Zulassungsfrist: 08.07.2024 bis 05.09.2024  
 Frist für die Meldung der Fortsetzung des Studiums: 08.07.2024 bis 31.10.2024  
 
(2) Sommersemester 2025 

allgemeine Zulassungsfrist: 07.01.2025 bis 05.02.2025 
Frist für die Meldung der Fortsetzung des Studiums: 07.01.2025 bis 31.03.2025  

 
 

§ 2 Festlegung der abweichenden allgemeinen Zulassungsfristen für das Bachelorstudium 
Lehramt Primarstufe für das Studienjahr 2024/25 

 
Aufgrund des besonderen Eignungsverfahrens im Bachelorstudium Lehramt Primarstufe endet 
an der Pädagogischen Hochschule Tirol die allgemeine Zulassungsfrist für dieses Studium am 
20.09.2024 für das Wintersemester 2024/25 bzw. am 05.02.2025 für das Sommersemester 
2025. 
 
 
§ 3 Hochschullehrgänge 
Für Hochschullehrgänge gelten die in § 1 angeführten Fristen.  

§ 4 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Kundmachung im Mitteilungsblatt der 
Pädagogischen Hochschule Tirol in Kraft. 
 
 

Für das Rektorat der Pädagogischen Hochschule Tirol 
Mag. Dr. Regine Mathies, BEd 

Rektorin 
Innsbruck, am 30.04.2024 


